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Besonders im Licht des Winters

liegt die Kraft des Lebens.
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Bauausschuss- und Umweltaus-
schusssitzung
Am Dienstag, 09.02.2021 um 18:30 Uhr 
findet eine öffentliche Sitzung statt.
Gremien: Bauausschuss- und Umweltaus-
schuss
Ort/raum: Mehrzweckhalle
Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung
1.  Bauvoranfrage: Wohnhausneubau mit 

Garage, Fl. Nr. 72, Gmkg Ebersbach, 
Altenburgstraße 37

2.  Bauantrag: Nutzungsänderung im EG 
und OG, Kleiderfabrik in 2 Wohneinhei-
ten, Fl. Nr. 1286/3, Gmkg Leidersbach, 
Hauptstraße 190

3.  Bauantrag: Errichtung einer Werbean-
lage, Fl. Nr. 1570/1, Gmkg Roßbach, 
Roßbacher Straße

4.  Anfragen
Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Gemeinderatssitzung
Am Dienstag, 09.02.2021 um 19:30 Uhr 
findet eine öffentliche Sitzung statt.
Gremien: Gemeinderat Leidersbach
Ort/raum: Mehrzweckhalle
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung:
1.  KITA Brunnenfeld – Vorstellung der über-

arbeiteten Planung
2.  Zusatz zur Vereinbarung zwischen dem 

Trägerverein St. Barbara Ebersbach und 
der Gemeinde Leidersbach

3.  Straßenverkehr – Möglichkeit zur An-
tragstellung auf Ausweisung von 
 Tempo 30 auf der Kreisstraße MIL 11 – 
Beratung und Beschlussfassung

4.  Straßenverkehr – Beratung über das wei-
tere Vorgehen bei den von den Fraktio-
nen benannten problematischen Stellen

5.  Anfragen
Weitere Tagesordnungspunkte werden in 
der Einladung bekannt gegeben.
Im Anschluss an die öffentliche Sitzung 
berät der Gemeinderat nichtöffentlich.
Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

hinweis:
Aufgrund der corona-Pandemie findet die 
Bau-/Umweltausschusssitzung und die 
Gemeinderatssitzung aus Platzgründen in 
der Mehrzweckhalle Leidersbach statt.
Die Öffentlichkeit ist auch durch eine be-
stehende Ausgangsbeschränkung nicht 

Fahren Sie mit dem Bus innerhalb von Leidersbach
Tageskarte 1 EUr ermäßigt!

AMTLIchE BEkANNTMAchUNGEN

von der Teilnahme an Sitzungen kommu-
naler Gremien ausgeschlossen.
Neben der grundsätzlichen Bedeutung der 
Sitzungsöffentlichkeit spielt auch eine 
rolle, dass die Sitzungen nicht häufig statt-
finden und sie aktuell auf das unbedingt 
notwendige Mindestmaß beschränkt wer-
den sollten.
Vor diesem hintergrund ist die Teilnahme 
an öffentlichen Sitzungen kommunaler 
Gremien als triftiger Grund im Sinne von  
§ 3 Abs. 1 der 10. BayIfSMV anzusehen.
Somit ist eine Teilnahme der Sitzung auch 
nach 21.00 Uhr erlaubt.
Die Zuhörer bitten wir den Mindestabstand 
von 1,50 m einzuhalten, eine Mund-Nasen-
Abdeckung zu tragen und die nötigen hy-
gienevorschriften einzuhalten.
Bei bestehenden krankheitssymptomen 
oder falls Sie sich in den letzten 14 Tagen 
in Quarantäne befanden, bitten wir Sie, von 
der Sitzung fernzubleiben.
Wenn notwendig, wird die Zahl der Zuhörer 
beschränkt.

AUS DEM rAThAUS

Abfallwirtschaft
Die Tonnen müssen am Abfuhrtag um
6 Uhr bereit gestellt sein.
Sollten die Mülltonnen etc. nicht abgefah-
ren werden, bitte die Angelegenheit telefo-
nisch mit der Servicestelle (Tel.: 0800-
0412412) klären.
Freitag, 5. Februar 2021
braune Mülltonne (Biotonne)
blaue Mülltonne (Papier)
Vorschau:
Freitag, 12. Februar 2021
graue Mülltonne (restmüll)

Abfallwirtschaft
Bereitstellung einer größeren oder zusätz-
lichen grauen Mülltonne wegen Pflegefall
Pflegebedürftige und Behinderte haben oft 
einen erhöhten Anfall an spezifischen Ab-
fällen.
Auf Antrag erhalten Betroffene ein zusätz-
liches Restabfallvolumen von 60 Litern, 
entweder über eine zusätzliche 60-l-Rest-
mülltonne oder den Austausch einer vor-
handenen 60-l-Restmülltonne gegen eine 
120-l-Restmülltonne.
Selbstverständlich kann das Restmüllvo-
lumen bei Bedarf auf eigene Kosten auf 

größere Müllgefäße oder zusätzliche Müll-
gefäße aufgestockt werden.
Die Verwendung einer Pflegefalltonne be-
rechtigt nicht zur Reduzierung des sat-
zungsgemäßen Restmüllvolumens.
•  Erforderlich ist ein Antrag, der bei der Ge-

meinde Leidersbach Zi. Nr. 1, beim Land-
ratsamt Miltenberg – Kommunale Abfall-
wirtschaft – und im Internet unter www.
landratsamt-miltenberg.de „Umwelt & So-
ziales/Abfallwirtschaft/Formulare erhält-
lich ist.

•  Erforderlich ist eine Bestätigung des be-
handelnden Arztes oder der Sozialstati-
on, die auf dem Antragsvordruck aufge-
geben werden kann.

Aus rechtlichen Gründen muss bei Mietern 
der Grundstückbesitzer als Gebührenpflich-
tiger zustimmen und den Antrag mitunter-
schreiben.
Der Anspruch besteht nur für die Pflege zu 
Haus, Einrichtungen werden nicht geför-
dert.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an herrn 
Gustl Fischer des Landratsamtes Miltenberg 
unter Tel. 09371 / 501-380 oder per E-Mail: 
abfallwirtschaft@lra-mil.de.

Entsorgung der Friedhofsabfälle
Wir haben die Behältnisse zur Entsorgung 
der Friedhofsabfälle wie folgt gekennzeich-
net:
restmüll: graue Tonne mit grauem Deckel
Für Entsorgung von: Scherben (Glas, Ton, 
Keramik), einzelne kleine Steine, nicht ver-
wertbare Kunststoffe (z.B. Schleifen aus 
Kunstfasern, ummantelter Bindedraht)
grüne Tonne mit gelbem Deckel
Sie ist für: Einweggrablichthüllen, Metall-
kappen von Grablichtern, Teelichthüllen, 
Plastikblumen, Blumentöpfe aus Kunst-
stoff, Einwickelfolien von Blumen, Kerzen 
oder ähnliches, Kunststoffsäcke von Torf, 
Grab- oder Blumenerde; Steigen (für Pflan-
zen und Topfblumen) aus Kunststoff, Me-
tall, Holz oder Styropor
kompostierbare Abfälle:
große grüne Behälter
Sie sind für: Pflanzenreste, verwelkte Blu-
mensträuße (ohne Metall), Topfpflanzen 
(ohne Topf)

hinweise auf Schäden und Mängel 
im Gemeindegebiet
Es kommt immer wieder vor, dass an den 
öffentlichen Anlagen und Einrichtungen 
Schäden oder Mängel entstehen. Gemeinde-
verwaltung und Bauhof sind zwar bemüht, 
rasch Abhilfe zu schaffen, es dauert jedoch 
oft längere Zeit, bis sie Kenntnis davon er-
halten. Um Schäden und Mängel in Zukunft 
schneller beheben zu können, wird die Be-
völkerung um Mitarbeit gebeten.
Im Amts- und Mitteilungsblatt wird jeden 
Monat einmal der nachstehende Hinweis-
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% 112
wenn‘s brennt!
Meldung: wo? was?

zettel veröffentlicht. Wer einen Schaden 
oder Mangel feststellt, wird gebeten, den 
Zettel auszuschneiden und ausgefüllt an 
die Gemeindeverwaltung zu senden oder 
in den Briefkasten am Rathaus einzuwer-
fen. Sie können aber Schäden und Mängel 
auch über unsere Internetseite (www.lei-
dersbach.de) der Gemeindeverwaltung mit-
teilen. Die Gemeindeverwaltung dankt schon 
im Voraus für die Mitarbeit zum Wohle un-
serer Gemeinde.

Antwort
An die
Gemeindeverwaltung Leidersbach

Mir ist folgendes aufgefallen:

•  Straßenbeleuchtung Nr. ausgefallen
•  Verkehrszeichen / Straßenschild beschä-

digt / fehlt
•  Fahrbahnmarkierung unkenntlich
•  Fahrbahndecke / Rad- / Fußweg schad-

haft
•  starke Verschmutzung
•  Gully verstopft
•  Kanaldeckel locker / klappert
•  wilde Müllkippe / Autowracks etc.
•  mangelhafte Baustellenabsicherung
•  überhängende Äste
•  Straßeneinsicht versperrt
•  Container überfüllt
•  Sonstiges

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Zutreffendes bitte ankreuzen!
Bitte genaue Ortsangabe:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Absender:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Telefon-Nr.:

_________________________________________
(für den Fall einer Rückfrage)

ENErGIESPArTIPP DEr 
WOchE

Viele Nachrichten werden heute nur noch 
per E-Mail verschickt.
Zum Lesen ist es natürlich angenehmer, 
die erhaltene Nachricht einfach auszudru-
cken.
Pro Seite sparen Sie allerdings 200 ml Was-
ser, 2 Gramm CO2 und 2 Gramm Holz, wenn 
Sie auf einen Ausdruck verzichten.
Überlegen Sie deshalb, ob ein Ausdruck 
notwendig ist.

STANDESAMTLIchE 
NAchrIchTEN

Ihre Eheschließung haben für den 
12.02.2021 angemeldet:
Fabiola Mendes Paris de Lima und Oliver 
Köhler, beide wohnhaft in Leidersbach

Der Sodenthaler Mineralbrunnen Zweigniederlassung der Co-
ca-Cola European Partners Deutschland GmbH wurde mit Be-
scheid des Landratsamtes Miltenberg vom 01.02.2021, Az. 43 
– 6421.04 eine bis zum 31.12.2041 befristete gehobene was-
serrechtliche Erlaubnis für das Zutagefördern, Entnehmen und 
Ableiten von Grundwasser aus den Brunnen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 
13, 14, 16, 18, SM (alt) und den Quellen Ost, Süß und West der 
Sodenthaler Mineralbrunnen für die Mineralwasserproduktion 
und die Betriebswasserversorgung erteilt.
Die Erlaubnis gewährt die stets widerrufliche Befugnis aus den 
Brunnen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 18, SM (alt) und den Quel-
len Ost, Süß und West insgesamt bis zu max. 110.000 m³/a 
Grundwasser zutage zu fördern und abzuleiten.
Die Gesamtentnahmemenge untergliedert sich entsprechend 
den unterschiedlichen Grundwasserleitern in maximalen Ent-
nahmen von bis zu maximal
•  110.000 m³/a aus dem Zechstein (Brunnen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

12, 14, 16, 18, SM (alt)
• 35.000 m³/a aus dem Buntsandstein (Brunnen 13)
• 14.520 m³/a aus dem Quartär (Quellen Süß, Ost, West)
Die Erlaubnis enthält Inhalts- und Nebenbestimmungen, die im 
öffentlichen Interesse notwendig sind.
Die rechtsbehelfsbelehrung der Erlaubnis lautet:
Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe klage beim 

Bayer. Verwaltungsgericht in Würzburg
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg
Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg

schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle dieses Gerichts oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form erhoben werden. Die klage muss 
den kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegen-
stand des klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid 

soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage 
und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Be-
teiligten beigefügt werden.
hinweise zur rechtsbehelfsbelehrung:
Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl. S. 390) 
wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Wasserrech-
tes abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen 
Bescheid Widerspruch einzulegen.
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehel-
fen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvor-
schuss zu entrichten.
Der Erlaubnisbescheid kann innerhalb der Auslegungsfrist im 
Zeitraum vom 08.02. bis einschließlich 21.02.2021 gemäß § 3 
Abs. 1 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) i. V. m. Art. 27 
a Abs. 1 Satz 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (Bay-
VwVfG) auf den Internetseiten des Marktes Sulzbach a. Main 
und der Gemeinde Leidersbach unter 

https://www.sulzbach-main.de/sulzbach-a-main/aktuell/
oeffentliche-bekanntmachungen/ 

und
https://www.leidersbach.de/aktuelles/sodenthaler-
bekanntmachung-wasserrechtliche-Erlaubnis

abgerufen und eingesehen werden.
Die gemäß Art. 74 Abs. 4 Satz 2 BayVwVfG vorzunehmende 
Auslegung des Erlaubnisbescheides wird somit gem. § 3 Abs. 
1 Satz 1 PlanSiG durch Veröffentlichung im Internet ersetzt.
Mit Ende der Auslegungsfrist (21.02.2021, 24:00Uhr) gilt der 
Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Einwendungen er-
hoben haben, als zugestellt.

Auf Veranlassung des Landratsamtes Miltenberg erfolgt folgende
Öffentliche Bekanntmachung:
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Öffnungszeiten des Landratsamtes 
Miltenberg mit Dienststelle 
Obernburg
Montag und Dienstag  8.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch 8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 8.00 – 18.00 Uhr
Freitag 8.00 – 13.00 Uhr
Telefon: 09371/501-0 (Zentrale)
Telefax: 09371/501- 79270
E-Mail: info@lra-mil.de
Internet: www.landkreis-miltenberg.de

Online-Vorträge der 
Energieberatung
Zum Jahreswechsel hat es wieder zahlrei-
che Änderungen mit Bezug zum Thema 
Energie gegeben. Mit der neuen „Bundes-
förderung für effiziente Gebäude (BEG)“ 
bündelt die Bundesregierung ab 2021 ihre 
bisherigen Programme zur Förderung von 
Energieeffizienz und Erneuerbaren Ener-
gien im Gebäudebereich.
Für einige Maßnahmen haben sich die För-
dersätze zum Jahreswechsel verbessert.
Das novellierte EEG definiert den gesetzli-
chen Rahmen für den Bau von neuen rege-
nerativen Stromanlagen, bringt aber auch 
Neuerungen für Bestandsanlagen mit sich, 
z. B. im Hinblick auf den Eigenverbrauch.
Um über die Neuerungen zu informieren, 
bietet das Landratsamt Miltenberg im Rah-
men der Energieberatung in Kooperation 
mit der Energieagentur Bayerischer Unter-
main zwei Online-Vorträge an.
Programm am 09.02.2021, 18:30 Uhr:
•  BEG – Bundesförderung für energieeffi-

ziente Gebäude
• Link zur Anmeldung:

https://register.gotowebinar.com/
register/6295911745239326219

Programm am 18.02.2021, 18:30 Uhr:
•  Das neue EEG – eine Chance für erneuer-

bare Energien in der Region Bayerischer 
Untermain? Eine rechtliche Einordnung

• Link zur Anmeldung:
https://register.gotowebinar.com/
register/2052898572653284109

Die Teilnahme ist kostenfrei. Mehr Infor-
mationen zu den Vorträgen und eine An-
meldemöglichkeit finden Sie auf der Web-
seite des Landratsamts Miltenberg unter 
„Energie, Natur & Umwelt, Klimaschutz – 
Aktuelles & Veranstaltungen

BILDUNG im Landkreis Miltenberg
Familienfragen. Digital. kompakt.
Neues digitales Angebot der 
Familienstützpunkte
Die beiden Familienstütz-
punkte starten in Kooperati-
on mit der Fachstelle für Fa-
milienangelegenheiten mit 
der neuen Angebotsreihe Familienfragen.
Digital.Kompakt. 14-tägig mittwochs von 
16:00 – 16:30 Uhr werden kompakt Fami-
lienfragen beantwortet. Die Reihe startet 

mit den Themen Trotzalter, 
Lesen mit Kindern, Zeitma-
nagement für Familien. Die 
weiteren Themen richten 
sich nach den Interessen der 

Teilnehmenden und werden nach deren An-
regungen, Wünsche und Nachfragen ge-
staltet. Das Angebot ist kostenfrei. Den Zu-
gangslink erhalten Sie unter familienstuet-
zpunkt@stadt-erlenbach.de
Weitere Informationen unter www.familie-
miltenberg.de

heranführung an eine Teilzeitberufsaus-
bildung: Neues Projekt „Meine chance 2.0“
Eine Ausbildung sichert langfris-
tig Existenz. Der Sozialdienst ka-
tholischer Frauen e. V. Aschaf-
fenburg bietet allen, die noch kei-
ne Berufsausbildung haben, die 
Chance eine Ausbildung in Teil-
zeit zu absolvieren.
Der SKF berät und begleitet die Teilnehmer 
individuell und erarbeitet gemeinsam be-
rufliche Perspektiven. Er unterstützt die 
Teilnehmer auf dem Weg in eine Ausbil-
dung und steht ihnen begleitend, auch wäh-
rend der Ausbildung zur Seite.
Interesse? Dann nehmen Sie Kontakt auf: 
Sozialdienst katholischer Frauen e. V. 
Aschaffenburg
beratung@skf-aschaffenburg.de
Erbsengasse 9
63739 Aschaffenburg
Tel. 06021/27806
www.skf-aschaffenburg.de
Am 11.02.2021, 13:00 Uhr wird eine Online-
Infoveranstaltung zum Projekt angeboten. 
Die Anmeldung ist telefonisch oder per 
Email möglich.

Vatertag(e) am bayerischen Untermain
Vatertag(e) – 
auch dieses 
Jahr gibt es 
wieder von 
 April bis Juni 
gute Ideen für 
Väter und ihre 
Kinder. Im Mit-
telpunkt steht 
wieder miteinander schöne Momente er-
leben.
Das kann beim Töpfern, Rätseln oder Ka-
nufahren sein. Natürlich gibt es für Väter 
auch wieder Möglichkeiten sich auszutau-
schen. Die Veranstaltungen werden von 
verschiedenen Einrichtungen in der Regi-
on angeboten. Gebündelt werden Sie von 
den Fachstellen für Familienbildung, Stadt 
Aschaffenburg sowie Stadt und Landkreis 
Miltenberg, den Familienseelsorgern am 
bayerischen Untermain sowie der Initiati-
ve Bayerischer Untermain.
Das abwechslungsreiche Angebot finden 
Sie unter www.vatertage-untermain.de

Auch in Zeiten von Schulschließungen und 
Kontaktbeschränkungen informiert die 
Handwerkskammer über Ausbildungs- und 
Karrieremöglichkeiten im Handwerk und 
berät bei Fragen vor und während der Aus-
bildung. Das Team der Abteilung Ausbil-
dung bietet den Schulen und allen Interes-
sierten unterschiedliche Formate an, um 
junge Menschen weiter bei der beruflichen 
Orientierung zu unterstützen:
• Videotutorials

•  Berufsorientierung als Webinar im 
Klassenzimmer

• Individuelle Online-Sprechstunde
• Elternabende für alle Schulformen
• Informationsabend für Menschen mit Mi-
grationshintergrund
Die Termine sind hier abrufbar
Ihre Ansprechpartner in der Region:
Ausbildungsberatung: Herr Hamid –
t.hamid@hwk-ufr.de
Nachwuchswerbung:
Frau Gehrmann – j-gehrmann@hwk-ufr.de
Frau Glas – c.glas@hwk-ufr.de
Willkommenslotse:
Herr Moog –
richard.moog@hwk-service.de

56. regionalwettbewerb Jugend forscht 
– Schüler experimentieren in Unterfranken 
– jetzt digital!
Es ist wieder soweit! „Jugend forscht – 
Schüler experi-
mentieren“ 
geht in die  
56. Wettbe-
werbsrunde.
Am 25. Februar 
2021 findet der 
Forscherwettbewerb unter dem Motto „Lass 
Zukunft da“ statt. Das erste Mal in der Ge-
schichte von Jugend forscht Unterfranken 
findet der Regionalwettbewerb digital statt. 
Der Erfindergeist ist jedoch ungebrochen 
– ca 90 Teilnehmer*innen haben sich mit 
knapp 65 Projekten zum Wettbewerb an-
gemeldet. Am 25.02. ab 13.00 Uhr besteht 
die Möglichkeit die Infostände online zu 
besuchen, mit den Forscher*innen digital 
in Kontakt zu treten, an einer Live-Experi-
mentiershow teilzunehmen oder ein Foto 
in der Jugend forscht Fotobox zu schie-
ßen.
Teilnahmelink:
www.bayerischer-untermain.de oder www.
facebook.com/JugendForschtUntermain

Jugendmigrationsdienst:
Beratungstermine im Landkreis Miltenberg
Jugendliche und junge Erwachsene mit 
Migrationshin-
tergrund ste-
hen oftmals 
durch ihre
Zuwanderungs- oder Fluchtgeschichte vor 
besonderen Herausforderungen. Die Lü-
cken im Bildungsverlauf, Lebenslauf und 
das fehlende Wissen (der Familie) über die 
hier vorhanden Strukturen und Systeme er-
schweren den weiteren Bildungs- und Er-
werbsverlauf. Hier setzt die Beratung des 
Jugendmigrationsdienstes an.
Zielgruppe des Angebots sind Jugendliche 
im Alter von 12 bis 27 Jahren, die entwe-
der selbst, oder deren Eltern nach Deutsch-
land zugewandert sind.
Seit Anfang November 2020 bietet der Ju-
gendmigrationsdienst im Landkreis Milten-
berg nun wieder Sprechstunden an: diens-
tags in Erlenbach und Miltenberg.
Anmeldung zur Beratung ist zwingend er-
forderlich!
Frau Marleen Stock
Tel.: 06021/4594881 oder
Handy: 015758923626
E-Mail: marleen.stock@paritaet-bayern.de
Website Jugendmigrationsdienst



Amts- und Mitteilungsblatt Leidersbach Nr. 5 vom 5. Februar 2021

Seite 6

onstechnologie (IKT) Teil des neuen Mik-
rozensus. Um die Befragten trotz dieser Er-
weiterungen zu entlasten, wird die Stich-
probe seit 2020 in Unterstichproben geteilt, 
auf welche die verschiedenen Erhebungs-
teile LFS, EU-SILC und IKT verteilt werden.
Die Befragungen zum Mikrozensus finden 
ganzjährig von Januar bis Dezember statt. 
In Bayern sind in diesem Jahr rund 60 000 
Haushalte zu befragen. Dabei bestimmt 
ein mathematisches Zufallsverfahren, wer 
für die Teilnahme am Mikrozensus ausge-
wählt wird.
Die Befragungen werden in vielen Fällen 
als telefonisches Interview mit den Haus-
halten durchgeführt. Dafür engagieren sich 
in Bayern zahlreiche ehrenamtlich tätige 
Interviewerinnen und Interviewer im Auf-
trag des Bayerischen Landesamts für Sta-
tistik. Haushalte, die kein telefonisches In-
terview wünschen, haben die Möglichkeit, 
ihre Angaben im Rahmen einer Online-Be-
fragung oder auf einem Papierfragebogen 
per Post zu übermitteln.
Ziel des Mikrozensus ist es, für Politik, Wis-
senschaft, Medien und die Öffentlichkeit 
ein zuverlässiges Bild der Lebensverhält-
nisse aller Gruppen der Gesellschaft zu 
zeichnen. Um die gewonnenen Ergebnisse 
repräsentativ auf die Gesamtbevölkerung 
übertragen zu können, ist es wichtig, dass 
jeder der ausgewählten Haushalte an der 
Befragung teilnimmt. Aus diesem Grund 
besteht für die meisten Fragen des Mikro-
zensus eine gesetzlich festgelegte Aus-
kunftspflicht. Sie gilt sowohl für die Erst-
befragung der Haushalte als auch für die 
drei Folgebefragungen innerhalb von bis 
zu vier Jahren. Durch die Wiederholungs-
befragungen können Veränderungen im 
Zeitverlauf nachvollzogen und eine hohe 
Ergebnisqualität erreicht werden. Daten-
schutz und Geheimhaltung sind, wie bei al-
len Erhebungen der amtlichen Statistik, um-
fassend gewährleistet. Auch die Intervie-
werinnen und Interviewer sind zur strikten 
Verschwiegenheit verpflichtet. Sie kündi-
gen das geplante Telefoninterview bei den 
Haushalten stets zuvor schriftlich an.
Das Bayerische Landesamt für Statistik in 
Fürth bittet alle Haushalte, die im Laufe 
des Jahres 2021 eine Ankündigung zur Mi-
krozensusbefragung erhalten, die Arbeit 
der Interviewerinnen und Interviewer zu un-
terstützen.
Nähere Informationen unter:
https://www.statistik.bayern.de/presse/
mitteilungen/2021/pm12/index.html

Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten karlstadt
Online-kurse im Februar 2021
für Familien mit Kindern von 0 – 3 Jahren
Einführung der Beikost
 Zeit für Brei
Mi., 03.02.2021, 09:00 – 10:30 Uhr
Referentin: Frau Schubert
 Zeit für Brei
Do., 18.02.2021, 09:30 – 11:00 Uhr
Referentin: Frau Schubert
Übergang zum Familientisch
 Was kommt nach dem Brei
Di., 23.02.2021, 09:30 – 11:00 Uhr
Referentin: Frau Schubert

Landesamt für Statistik
Mikrozensus 2021 im 
Januar gestartet
Interviewerinnen und Interviewer des 
Landesamts für Statistik in Fürth bitten 
um Auskunft
Der Mikrozensus ist die größte amtliche 
haushaltsbefragung in Deutschland. Seit 
mehr als 60 Jahren wird in Bayern und im 
gesamten Bundesgebiet jährlich etwa ein 
Prozent der Bevölkerung befragt. Nach 
Angaben des Bayerischen Landesamts für 
Statistik in Fürth betrifft dies in Bayern 
rund 60 000 haushalte. Sie werden im 
Verlauf des Jahres von speziell für diese 
Erhebung geschulten Interviewerinnen und 
Interviewern zu ihrer wirtschaftlichen und 
sozialen Lage befragt. Für den überwie-
genden Teil der Fragen besteht nach dem 
Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht.
Im Jahr 2021 findet im Freistaat wie im ge-
samten Bundesgebiet wieder der Mikro-
zensus statt. Dabei handelt es sich um eine 
gesetzlich angeordnete Haushaltsbefra-
gung, für die seit 1957 jährlich ein Prozent 
der Bevölkerung zu Themen wie Familie, 
Lebenspartnerschaft, Lebenssituation, Be-

ruf und Ausbildung befragt wird. Für einen 
Teil der auskunftspflichtigen Haushalte 
kommt ein jährlich wechselnder Themen-
bereich hinzu, der in diesem Jahr Fragen 
zur Gesundheit beinhaltet.
Die durch den Mikrozensus gewonnenen 
Informationen sind Grundlage für zahlrei-
che gesetzliche und politische Entschei-
dungen und deshalb für alle Bürgerinnen 
und Bürger des Landes von großer Bedeu-
tung. So entscheiden die erhobenen Daten 
z.B. mit darüber, wieviel Geld Deutschland 
aus den Struktur- und Investitionsfonds 
der Europäischen Union erhält.
Aufgrund steigender Anforderungen, z.B. 
im Bereich der Arbeitsmarkt- und Armuts-
berichterstattung, wurde der Mikrozensus 
für die Jahre ab 2020 überarbeitet. Neben 
der bereits seit 1968 in den Mikrozensus 
integrierten Arbeitskräfteerhebung der Eu-
ropäischen Union (LFS – Labour Force Sur-
vey) sind seit 2020 auch die bisher sepa-
rat durchgeführte europäische Gemein-
schaftsstatistik über Einkommen und Le-
bensbedingungen (EU SILC – European 
Union Statistics on Income und Living Con-
ditions) sowie ab diesem Jahr die Befra-
gung zu Informations- und Kommunikati-

Veranstaltungen
Bitte informieren Sie sich kurzfristig, ob Präsenzveranstaltungen wie geplant stattfinden 
können.

NAchrIchTEN ANDErEr STELLEN UND BEhÖrDEN
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fährdeten Rechts- und Wirtschaftsgüter 
abzuwägen. Die Bundeswehr und die Sta-
tionierungskräfte werden ihre übenden Ein-
heiten allgemein anweisen, die für alle gel-
tenden Gebote und Verbote zu beachten.

SEFrA e.V.
SEFRA e.V., Online-Seminar Trau-
masensibles Yoga für Frauen: 
Durch die Wechselwirkung von 
Atem, Bewegung und Bewusst-
sein finden Sie den Weg zu mehr 
Präsenz. In diesem Kurs lernen 
Sie: Sanfte Entspannungsübun-
gen und -techniken, aktivierende Bewe-
gungsabläufe, stärkende Körperhaltungen, 
Kräftigung des eigenen Immunsystems, 
Stabilisierung und Achtsamkeit, die durch 
Körperarbeit erfahrbar wird.
6x samstags: 20. und 27. Februar, 6., 13., 
20. und 27. März 2021 – jeweils von 10 bis 
11.30 Uhr
Kursleiterin: Larissa Friedl, M.A. Kulturan-
thropologie, Hatha-Yoga-Lehrerin, TSY zer-
tifiz. Yogalehrerin, Gestaltberaterin, Gestalt-
therapeutin i. A., Tanz- u. Bewegungsthe-
rapeutin i. A.
Anmeldeschluss: 12.2.21, Teilnahmege-
bühr: 40 Euro (dank einer Spende)
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über 
die SEFrA e.V. Webseite:
https://www.sefraev.de/2021/01/online-
kurs-traumasensibles-yoga-fuer-frauen/

SPrUch DEr WOchE

Lass dir nicht von einer einzigen Wolke 
die Sicht auf den Himmel verstellen.

(Anars Nin)

BErEITSchAFTSDIENSTE

  Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern 
116 117

  In lebensbedrohlichen Fällen 112
  Notfallfaxnummer für hörge schä digte 

112 oder 06021 – 4561090

Ärzte:
Der Bereitschaftsdienst der Hausärzte im 
Bereich Sulzbach, Leidersbach, Kleinwall-
stadt, Hofstetten und Hausen ist zu erfah-
ren über die Vermittlungszentrale der Kas-
senärztlichen Vereinigung Bayerns, Tel. 
116 117

Zahnärzte:
von 10.00 – 12.00 und 18.00 – 19.00 Uhr 
an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen
Sa./So. 06./07. Februar 2021
Jörg Barth, Lindenstr. 4, 63906 Erlenbach, 
Tel. 09372/944244

Tierärzte:
An Wochenenden von Freitag 19 Uhr bis 
Montag 7 Uhr, an Feiertagen von 19 Uhr 
am Vorabend bis 7 Uhr des folgenden Werk-
tages
Sa./So. 06./07. Februar 2021
Frau Susanne Huber, Schopfäcker 5,
639737 Weilbach OT Weckbach,
Tel. 09373/204001

Johannes-hartung-realschule Miltenberg:
www.realschule-miltenberg.de
Main-Limes-realschule Obernburg:
Interaktiver Tag der offenen Tür ab
24.02.2021 auf der Homepage der Schule
www.realschule-obernburg.de
Theresia-Gerhardinger-realschule Amor-
bach:
www.tgrsamorbach.de
Anmeldung an allen realschulen
Montag, 10. Mai bis Freitag, 14. Mai 2021
Keine Anmeldung am Donnerstag, 13. Mai 
2021 (Feiertag)
Genauere Informationen finden Sie auf der 
Homepage der jeweiligen Schule.
Mitzubringen sind:
• Geburtsurkunde oder Familienstammbuch
• Passfoto
•  für Grundschüler der 4. Klasse:  

Übertrittszeugnis
• für Mittelschüler: Halbjahreszeugnis
• für Gymnasiasten: Halbjahreszeugnis
Außerdem für die staatlichen Realschulen:
•  Anmeldung über Schulantrag-Online auf 

der jeweiligen homepage der Schule.  Bitte 
die Formulare einseitig ausdrucken und 
unterschrieben mitbringen!

Für die Theresia-Gerhardinger-Realschule:
•  Anmeldung über Schulantrag-Online nicht 

möglich. Beförderungsantrag auf der 
homepage ausdrucken und unterschrie-
ben mitbringen!

Falls vorhanden bitte an alle Schulen mit-
bringen:
•  Bescheinigungen über Teilleistungsstö-

rungen (Lese-rechtschreibung-Störung)
• Sorgerechtsbeschluss
Angemeldete Grundschüler, die im Über-
trittszeugnis nicht die Einstufung „geeig-
net für Realschule / Gymnasium“ bekom-
men haben, nehmen an einem Probeunter-
richt teil, der nach aktuellem Stand von 
Dienstag, 18. Mai bis Donnerstag, 20. Mai 
2021 an der zuständigen Realschule durch-
geführt wird.

Vorankündigung:
Manöver und andere Übungen der 
Bundeswehr:  
Übung vom 08.03. – 11.03.2021
Eine Einheit der Bundeswehr führt vom 
08.03.2021 – 11.03.2021 eine Truppen-
übung durch, bei der Teile unseres Land-
kreises betroffen sind.
Begrenzungspunkte des Übungsraumes:
betroffene Landkreise:
Bergstraße, Odenwaldkreis, Miltenberg, 
Darmstadt-Dieburg, Neckar-Odenwald-Kreis, 
Rhein-Neckar-Kreis
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von 
den Einrichtungen der übenden Truppe fern-
zuhalten. Auf die Gefahren, die von liegen-
gebliebenen militärischen Sprengmitteln 
(Feldmunition und dergl.) ausgehen und auf 
die Strafbestimmungen wird hingewiesen.
Die Übungen, die zur Aufrechterhaltung der 
Verteidigungsbereitschaft notwendig sind, 
dürfen auch durch einschränkende Bedin-
gungen nicht mehr als unbedingt notwen-
dig eingeengt werden. Bei der Festlegung 
einschränkender Bedingungen ist das öf-
fentliche Interesse an der zweckmäßigs-
ten Durchführung der Übung gegen das In-
teresse am Schutz der durch die Übung ge-

Ernährung des kleinkindes
 Naschen erlaubt? Sinnvoller Umgang 
mit Süßem
Di., 09.02.2021, 15:30 – 17:00 Uhr
Referentin: Frau Burger
 kinderlebensmittel – Sinn oder Unsinn?
Do., 25.02.2021, 16:00 – 17:30 Uhr
Referentin: Frau Miebach-Dold
Anmeldung und weitere Infos unter:
www.weiterbildung.bayern.de
(Rubrik Ernährung und Bewegung, Amt 
Karlstadt filtern)
Vor der Veranstaltung erhalten Sie per E-
Mail den Link zur Teilnahme am Online-Se-
minar.

Die realschulen im Landkreis 
Miltenberg stellen sich vor
Die Realschule vermittelt neben einer gu-
ten Allgemeinbildung auch berufsvorberei-
tende und praktische Grundlagen je nach 
individueller Begabung. In allen Bereichen 
der Wirtschaft genießen Absolventen der 
Realschule große Akzeptanz. Bei entspre-
chenden Leistungen besteht die Möglich-
keit zum Übertritt an das Gymnasium oder 
die Fachoberschule.
Gemeinsamkeiten
Nach zwei Jahren gemeinsamen Lernens 
stehen ab der 7. Jahrgangsstufe vier ver-
schiedene Schwerpunktbereiche zur Wahl. 
Die folgenden drei sind an allen Realschu-
len identisch:
Wahlpflichtfächergruppe I: Mathematisch-
naturwissenschaftlich-technischer Bereich. 
Schwerpunkt in Mathematik, Physik, Che-
mie, Informationstechnologie mit CAD.
Wahlpflichtfächergruppe II: Wirtschafts-
wissenschaftlicher Bereich mit Schwer-
punkt in Betriebswirtschaftslehre/Rech-
nungswesen, Wirtschaft und Recht, Infor-
mationstechnologie mit Tabellenkalkula-
tion und Datenbanken.
Wahlpflichtfächergruppe IIIa: Sprachlicher 
Bereich mit Schwerpunkt Französisch, 
Grundlagen in Betriebswirtschaftslehre/
Rechnungswesen und Informationstech-
nologie.
In der Wahlpflichtfächergruppe IIIb unter-
scheiden sich die realschulen.
Das Schwerpunktfach ist
Werken:
an der Staatlichen realschule Elsenfeld
Werken:
an der Johannes-hartung-realschule 
Miltenberg
Ernährung und Gesundheit:
an der Main-Limes-realschule Obernburg
Ernährung und Gesundheit:
an der Theresia-Gerhardinger realschule 
Amorbach
Daneben hat sich an jeder der realschulen 
ein eigenes Profil entwickelt, über das Sie 
sich im Internet auf der jeweiligen home-
page informieren können.
Informationen zum „Tag der offenen Tür“
Alle Realschulen geben bei dieser Veran-
staltung normalerweise einen Einblick in 
ihr Schulleben und die verschiedenen Fach-
räume. Dies ist allerdings in bekannter Form
nicht durchführbar. Bitte beachten Sie da-
her die Informationen auf den jeweiligen 
Webseiten.
Staatliche realschule Elsenfeld:
www.rse-online.de
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Fantasiereich Leidersbach
Adventskalender-Tombola
Die noch nicht abgeholten 
Gewinne liegen noch zur 
Abholung im KiGa bereit 
(hierzu einfach zu den Öffnungszeiten an 
der Tür an der Hauptstraße klingeln). Die 
entsprechenden Losnummern sind in den 
letzten Amtsblättern zu finden.
Nicht abgeholte Gewinne werden an den 
KiGa gespendet.
Vielen Dank an alle Teilnehmer bei dieser 
Aktion sendet der Elternbeirat

SchULNAchrIchTEN

Grund- und Mittelschule 
Leidersbach
OT Leidersbach, Staudenweg 31,
Tel. 06028/7431

Speiseplan vom 08. – 12. Februar 2021
Montag: Käsetortellini in Kräuter-Sahneso-
ße mit grünem Salat
-Vanillepudding-
Dienstag: bunte Vollkornreis-Pfanne
Hackbällchen in Tomatensoße mit Gemü-
sereis und Salat
-Fruchtquark-
Mittwoch: Kartoffel-Gemüse-Auflauf
gebackenes Seelachsfilet in Kräutersoße 
mit Kartoffelbrei und Kaisergemüse
-Rohkost-
Donnerstag: gebackene Schupfnudeln mit 
Apfelbrei
Rinderbraten mit Klößen und Wirsing
-gemischtes Obst-
Freitag: hausgem. Kräuterquark mit Pell-
kartoffeln
Geflügelfrikadelle mit Kartoffelgratin und 
Salat
-Joghurt-

Apotheken:
von morgens 08.00 Uhr bis 08.00 Uhr des 
folgenden Tages
Samstag, 06. Februar 2021
Sonnen-Apotheke, Marienstr. 6,
63820 Elsenfeld, Tel. 06022/8960
Sonntag, 07. Februar 2021
Markt-Apotheke, Hauptstr. 71,
63933 Mönchberg, Tel. 09374/99927 und
Sebastian-Apotheke, Balduinistr. 4, 
63762 Großosth.-Wenigumstadt,
Tel. 06026/4883
Montag, 08. Februar 2021
Turm-Apotheke, Hauptstr. 19,
63868 Großwallstadt, Tel. 06022/22744
Dienstag, 09. Februar 2021
Apotheke am Markt, Breite Str. 6,
63762 Großostheim, Tel. 06026/4915
Mittwoch, 10. Februar 2021
Linden-Apotheke, Lindenstr. 29,
63906 Erlenbach, Tel. 09372/8228
Donnerstag, 11. Februar 2021
Römer-Apotheke, 63785 Obernburg, 
Römerstr. 43, Tel. 06022/4500
Freitag, 12. Februar 2021
Eichen-Apotheke, 63785 Obernburg-
Eisenbach, Eichenweg 1, Tel. 06022/5700

kINDErGArTEN-
NAchrIchTEN

kindergarten St. Barbara
OT Ebersbach, Ebersbacher Str. 41,
Tel. 06028/1589
kindergarten-ebersbach@t-online.de
Fantasiereich für kinder, St. Johannes
OT Leidersbach, Hauptstr. 140,
Tel. 06028/1552
kiga-leidersbach@gmx.de
kindergarten St. Laurentius
OT Roßbach, Bayernstr. 10, Tel. 06092/207
kiga-rossbach@web.de
kinderkrippe hosenmatz
OT Leidersbach, Waldweg 3,
Tel. 06028/9930906
info@kinderkrippe-hosenmatz.de

Gemeindeverwaltung 06028 / 97410
1. Bürgermeister
Michael Schüßler 0151 / 19652254
2. Bürgermeister
Andreas Hein 0173 / 9162707

Bauhof 06092 / 5641
Notruf Wasserversorgung 06092 / 821846
Notruf AMME Abwasserentsorgung 0160/96314441
Störung Kanalnetz 06023/96690
Mehrzweckhalle 06028 / 4195
Schule 06028 / 7431
Schule – Telefax 06028 / 995530
Mittagsbetreuung Schule 06028 / 995531
Bücherei 06028 / 974122

Notruf Feuerwehr und
Rettungsdienst 112

Feuerwehrhaus 06028 / 991933
Feuerwehr OT Ebersbach:
1. Kdt. Mario  Sommer 06092 / 8236699
Feuerwehr OT Leidersbach:
1. Kdt. Florian Schüßler 06028 / 9930846
Feuerwehr OT Roßbach:
1. Kdt. Markus Pfeifer 0171 / 3800862
Feuerwehr OT Volkersbrunn:
1. Kdt. Anton Elbert 06092 / 6830

Notruf Polizei 110

Polizeiinspektion Obernburg 06022 / 6290

Rufnummern der Ärzte in Leidersbach
Allgemeinärzte
Jörg Frieß, Hauptstr. 118,
Allgemeinarzt 06028/9791250

Zahnarzt
Dr. med. dent. Olaf Doebert, Hauptstr. 109,
Zahnarzt 06028/5533

Seniorenkreise – Ansprechpartner
Ulrike Kunkel 06028 / 6703
Lore Hefter 06028 / 4564

Nachbarschaftshilfe:
Mobil-Nr. 0151/53718910
oder
Kroth Lydia  06028 / 6315
Lischke Roswitha  06028 / 6538
Burkholz Heidelinde  06028 / 120555

Strom:
bayernwerk AG 09391/903-0
bayernwerk Stromversorgung 0941/28003311
bayernwerk Störungsnummer 0941/28003366

Gasversorgung Unterfranken GmbH: Betriebs-
stelle Untermain (Erlenbach) 0931/27943
Störungsdienst: 0941/2800355

Caritas-Sozialstation, Sulzbach 06028/9778375
BRK-Service-Center
Miltenberg 09371 / 947330
Geschäftsstelle Obernburg 06022 / 6181-0

Beerdigungsinstitut
Wegmann 06021 / 23424
Bestattungen Brand –
Trauerhilfe mit Herz 06092 / 4659999

Beratungsstelle für Senioren
und pflegende Angehörige
Miltenberg 09371 / 6694920
Erlenbach a. Main 09372 / 9400075
Internet unter Gesundheit und Soziales
www.seniorenberatung-mil.de
www.bd-untermain.de

Ökumenische TelefonSeelsorge –
anonym, kompetent, 0800 / 111 0111
rund um die Uhr oder 088 / 111 0222

Wichtige 
Telefonnummern SchULNAchrIchTEN

Mittelschule Leidersbach
Meldung externer Bewerber zur besonderen Leistungsfeststellung
Externe Bewerber können an der besonderen Leistungsfeststellung zur Erlangung 
des Qualifizierenden Mittelschulabschlusses teilnehmen. Die Bewerber müssen bis 
zum 29. Juli 2021 mindestens neun Jahre Schulpflicht erfüllt haben.
Der Antrag (Formblatt unter: www.vs-leidersbach.de/Eltern/Schüler/Downloads) auf 
Zulassung kann bis spätestens 9. März 2021 schriftlich bei der Schulleitung der Mit-
telschule Leidersbach gestellt werden.
Wir bitten Sie, diesen Termin genau zu beachten; spätere Anmeldungen können 
 leider nicht mehr berücksichtigt werden.
Die Schule hält für externe Teilnehmer am Montag, 8. März 2021 um 12 Uhr eine In-
formationsveranstaltung in digitaler Form als CicsoWebex-meeting ab, an dem Or-
ganisatorisches und Termine abgeklärt werden.
Ich bitte mögliche Interessenten sich bis Freitag, 6. März 2021 (10:00 Uhr) an der 
MS Leidersbach zu melden, um den Zugang zur Videokonferenz zu erhalten.
Dabei werden die jeweiligen Prüfungstermine bekannt gegeben, Anforderungen der 
einzelnen Fächer besprochen sowie Hilfen für die Vorbereitung gegeben.
Die Prüfungstermine werden auf der Schulhomepage veröffentlicht.
Interessenten sollten unbedingt an dieser Veranstaltung teilnehmen, da Einzelinfor-
mationen nur in Ausnahmefällen gegeben werden können.
Weitere Auskünfte erteilt die Schulleitung. Gez. Matthias Rauschert, Konrektor
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Die Maßnahmen und somit auch die Bü-
chereischließung dauern bis mindestens 
14.02.2021 an. Wann wir wieder für Sie 
öffnen dürfen steht noch nicht fest.
Selbstverständlich werden alle Abgabefris-
ten bis auf Weiteres verlängert. Es entste-
hen keine Mahngebühren! Wir werden Sie 
über die Wiedereröffnung rechtzeitig im 
Amtsblatt informieren.
Wir hoffen, dass wir die Bücherei bald wie-
der für Sie öffnen dürfen.
Bleiben Sie gesund.
Ihr Team der Bücherei

GEMEINDEBÜchErEI

Bücherei Leidersbach wei-
terhin geschlossen
In der Sitzung der Bundesregie-
rung und der Ministerpräsidenten am 
05.01.2021 wurde beschlossen, dass die 
aktuell geltenden Maßnahmen zur Bekämp-
fung der Corona-Pandemie verlängert wer-
den. Hinzu kommen verschärfte Maßnah-
men.

JUGEND-NEWS

kreisjugendring Miltenberg
Online-Angebot für kinder und Jugendliche 
unter  www.kjr-miltenberg.de
Der Kreisjugendring ist mit 
einem Internet angebot online.

Eine-Welt kiosk geöffnet
Jeden Freitag von 17:00 Uhr bis 
18:30 Uhr

kAThOLISchE kIrchENNAchrIchTEN

Liebe Mitchristen!
An diesem Wochenende wollen wir das 
Fest Darstellung des Herrn, „Maria Licht-
mess“ feiern. Der greise Simeon bekennt: 
„Nun kann ich in Frieden sterben, denn ich 
habe das Licht der Völker gesehen.“ Tradi-
tionell werden an diesem Festtag Lichter 
gesegnet. Sie können ihre Kerzen mitneh-
men und wir werden sie dann auf Distanz 
segnen, ebenso wir wir dieses Jahr nur ei-
nen allgemeinen Blasiussegen austeilen 
werden. Andere Zeiten, die wir gerade erle-
ben. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Zu-
versicht, Geduld und immer wieder auch 
Hoffnung. So wie wir es am Neujahrsgot-
tesdienst bedacht haben: Von Gott kommt 
uns ein Licht entgegen. Dies feiern wir ja 

auch besonders an Maria Lichtmess. Un-
ser Herr Jesus Christus, der an diesem Fest-
tag als vierzig Tage altes Kind in den Tem-
pel gebracht wurde, ist das Licht für uns 
alle. Ihr Pfarrer Martin Wissel

Pfarrbüro Leidersbach, kolpingstraße 14
Aufgrund der aktuellen Lage muss das Pfarr-
büro für den Publikumsverkehr geschlos-
sen bleiben. In zwingend erforderlichen Fäl-
len vereinbaren Sie bitte einen Termin.
Telefonisch erreichbar ist das Pfarrbüro 
montags und dienstags von 9:00 – 11:30 
Uhr und freitags von 14:30 – 17:00 Uhr.
Melden Sie sich, wenn Sie ein Anliegen ha-
ben, gerne werden wir uns darum kümmern.

Pastoralreferentin Margret reis,
Tel. 06028/97 78 433, E-Mail: margret.reis@
bistum-wuerzburg.de, Büro im Pfarrhaus 
Leidersbach, normalerweise Mo. 14 – 17 Uhr 
unter 06028 9792 909 und Fr. 9 – 12 Uhr 
im Büro erreichbar unter 06028 9778 433.
Gemeindereferentin Simone Dempewolf
Pfarreiengemeinschaft St. Christophorus 
Sulzbach/Pfarreiengemeinschaft Maria im 
Grund Leidersbach
Büroanschrift: Jahnstraße 22,
63834 Sulzbach, Telefon: 06028/99129-13
Diensthandy: 0152 / 08460624; E-Mail: 
 simone.dempewolf@bistum-wuerzburg.de
Solange die Corona Ampel auf rot steht, 
Bürozeiten nur nach vorheriger Terminver-
einbarung!


